
 
An die 
Kärntner Jägerschaft 
Landesgeschäftsstelle 
Magereggerstrasse 175 
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Fax: 0 463 / 51 14 69 -20  

AKTION  
ZAUNGEFLECHT für SILOLAGER 2009  

A  n  s  u  c  h  e  n  
Der/Die Jagdausübungsberechtigte   

Name: __________________________________________   Vorname: ______________________________   

Anschrift: PLZ: _______  Ort: ______________________  Straße: _________________________Nr.______   

Bezirk:__________________________     Gemeinde: ____________________________________________   

Hegering  - Name: _____________________ Nr.: ______  Revier: ________________________ Nr.: ______    

und der/die Grundeigentümer/in / Pächter/in:  

Name:_____________________________________  Vorname: ____________________________________   

Adresse: PLZ: _________ Ort: _____________________  Straße: _________________________Nr.______  

stellen hiermit das gemeinsame Ansuchen (*1) an die Kärntner Jägerschaft auf Unterstützung  
beim Ankauf von     ?  1 Rolle 50 lfm            ?  2 Rollen 100 lfm     Drahtgeflecht (*2).  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Der Hegeringleiter bestätigt mit seiner Unterschrift die Notwendigkeit der Errichtung des Zaunes. Vom 
Abschluss der Arbeiten hat der Hegeringleiter die Landesgeschäftsstelle der Kärntner Jägerschaft zu 
informieren.  
Das Ansuchen ist bei der Kärntner Jägerschaft - Landesgeschäftsstelle - einzubringen. Die Kärntner 
Jägerschaft - Landesgeschäftsstelle -  entscheidet über die Gewährung der Unterstützung. Bei 
zweckwidriger Verwendung des Zaungeflechtes ist dessen Wert der Kärntner Jägerschaft bar 
rückzuerstatten. I ch nehme zur Kenntnis, dass die Aktion „Zaungeflecht“ für alle 
Rotwildreviere Kärntens, ausgenommen in Rotwild-Freizonen (laut WÖRP) gilt.   

....................................... , am ........................... 
 ( Ort, Datum )   

.............................................                     ...............................                   ................................ 
       (Grundeigentümer/in, Pächter/in)                         (Jagdausübungsberechtigte/r)                                (Hegeringleiter) 
                                                    
(* 1) Ein Rechtsanspruch auf Unterstützung besteht nicht. Über die Unterstützung wird nach Einlangen der Ansuchen und 
nach Vorhandensein der finanziellen Mittel durch die Kärntner Jägerschaft entschieden. 
(*2) Das Drahtgeflecht (eine Rolle à 50 lfm, Höhe 2 m,) – maximal 2 Rollen - ist beim örtlichen Lagerhaus zu beziehen. 
Das Zäunungsmaterial ist vom Antragsteller käuflich zu erwerben, die Rechnung ist anschließend mit 
Zahlungsnachweis unter Angabe der Bankverbindung des Antragstellers an die Landesgeschäftsstelle zu 
übermitteln.   

Der Hegeringleiter bestätigt die ordnungsgemäße Errichtung des Zaunes.  

Datum: ............................................   Unterschrift: ................................................. 
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